
Anordnung einer  
Nachschulung  

Im Rechtsmittelweg ord-
nete das Landesverwaltungs-
gericht (LVwG) Vorarlberg 
gegenüber einem in der Pro-
bezeit befindlichen Führer-
scheinbesitzer eine Nach-
schulung für verkehrsauffäl-
lige Lenker an. Dem lag zu-
grunde, dass er kurz zuvor 
sein Mobiltelefon am Steuer 
ohne Freisprecheinrichtung 
bedient hatte (§ 102 Abs. 3 
fünfter Satz KFG, „Handy-
verbot am Steuer“) und des-
wegen gegen ihn eine Or-
ganstrafverfügung ergangen 
war, die er an Ort und Stelle 
bezahlt hatte.  

In der rechtlichen Be-
gründung ging das LVwG 
Vorarlberg davon aus, dass 
bei einer Übertretung des 
„Handyverbotes am Steuer“ 
bereits dann eine Nachschu-
lung angeordnet werden 
kann, wenn deswegen bloß 
eine Organstrafverfügung er-
gangen ist (§ 4 Abs. 3 zwei-
ter Satz und Abs. 6 Z 2a 
FSG). Bei sonstigen Verstö-
ßen komme es hingegen auf 
die Rechtskraft des Strafer-
kenntnisses an (§ 4 Abs. 3 
erster Satz FSG).  

Da Führerscheinbehörden 
bei der Anordnung einer 
Nachschulung an rechtskräf-
tige Straferkenntnisse ge-
bunden seien, müsse dies 
sinngemäß auch für den hier 
zu beurteilenden Sonderfall 
gelten, dass wegen einer 
Übertretung des „Handyver-
botes am Steuer“ bloß eine 
Organstrafverfügung ergan-
gen und vom Beanstandeten 
bezahlt worden ist. 

Die außerordentliche Re-
vision des Führerscheinbe-
sitzers war erfolgreich. Aus 
der Begründung des Verwal-

tungsgerichtshofes: Die frist-
gerechte Zahlung einer Or-
ganstrafverfügung, die kein 
Bescheid ist und daher nicht 
in Rechtskraft erwachsen 
kann, bewirkt das Ende des 
abgekürzten Strafverfahrens. 
Mangels Bescheidqualität 
kann es dann nicht mehr zu 
einer rechtskräftigen Bestra-
fung des Beanstandeten 
kommen, mangels Rechtsraft 
besteht aber auch keine Bin-
dungswirkung einer durch 
Organstrafverfügung ver-
hängten Bestrafung in ande-
ren Verwaltungsverfahren. 

Ohne Bindungswirkung 
und rechtskräftige Bestra-
fung, wie sie der Regelfall 
des § 4 Abs. 3 erster Satz 
FSG voraussetzt, bedarf es 
im hier maßgeblichen Son-
derfall des § 4 Abs. 3 zwei-
ter Satz FSG jedoch eines 
Äquivalents für die Beurtei-
lung der Frage, ob der Füh-
rerscheinbesitzer den Tatbe-
stand des § 102 Abs. 3 fünf-

ter Satz KFG tatsächlich ver-
wirklicht hat. Dieses Äqui-
valent besteht darin, dass die 
Führerscheinbehörde (aus-
nahmsweise) selbst und ei-
genständig beurteilt, ob der 
Führerscheinbesitzer den für 
die Anordnung einer Nach-
schulung maßgeblichen Ver-
stoß begangen hat. 

Das LVwG Vorarlberg 
hat vor diesem Hintergrund 
zu Unrecht angenommen, 
dass eine Organstrafverfü-
gung dieselbe Bindungswir-
kung wie ein rechtskräftiges 
Straferkenntnis entfaltet, und 
daher keine Feststellungen 
zu der vom Führerscheinbe-
sitzer begangenen Verwal-
tungsübertretung („Handy-
verbot am Steuer“) getrof-
fen. Wegen dieses sekundä-
ren Feststellungsmangels 
war das Erkenntnis wegen 
Rechtswidrigkeit des Inhal-
tes aufzuheben. 

VwGH Ra 2023/11/0032,  
29.6.2023 

Verantwortlicher Beauf-
tragter: Strafbefreiung  

 
Weil ein von einer Bau-

unternehmens-GmbH gemie-
tetes Kfz auf einer Straße in 
Vorarlberg das höchstzuläs-
sige Gesamtgewicht und ei-
ne höchstzulässige Achslast 
überschritten hatte, verhäng-
te die Bezirkshauptmann-
schaft Bludenz bzw. im 
Rechtsmittelweg das LVwG 
Vorarlberg gegen den han-
delsrechtlichen Geschäfts-
führer zwei Geldstrafen    
   (§ 134 Abs. 1 iVm §§ 103a 
Abs. 1 Z 3 und 101 Abs. 1 
lit. a KFG 1967) und stellte 
die Haftung der GmbH fest 
(§ 9 Abs. 7 VStG).  

Die GmbH habe, so die 
Begründung, für alle in Vor-
arlberg gelegenen Baustellen 
ihres Geschäftsbereichs 
„Tiefbau“ zwar einen verant-
wortlichen  Beauftragten    
(§ 9 Abs. 2 VStG) bestellt 
und der Behörde bekannt ge-
geben. Der Begriff „Tief-
bau“ umfasse aber nicht die 
Einhaltung kraftfahrrechtli-
cher Bestimmungen. Die Be-
stellung eines verantwortli-
chen Beauftragten für den 
Geschäftsbereich „Tiefbau“ 
habe den Geschäftsführer 
daher nicht von seiner straf-
rechtlichen Verantwortung 
für die Einhaltung der hier 
einschlägigen Bestimmun-
gen des KFG 1967 befreien 
können. 

Der Geschäftsführer und 
die GmbH erhoben außeror-
dentliche Revision und wa-
ren erfolgreich. Aus der Be-
gründung des Verwaltungs-
gerichtshofes:  

Der verwaltungsstraf-
rechtliche Verantwortungs-
bereich eines nach § 9 Abs. 2 
VStG bestellten Beauftrag-
ten ist klar abzugrenzen, so-
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Ein Verstoß gegen das Handyverbot am Steuer kann bereits 
bei Erlassung einer Organstrafverfügung – und nicht erst bei 
einem rechtskräftigen Straferkenntnis – zur Anordnung einer 
Nachschulung führen. 

Straßenverkehr und Recht 
 
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen außerordentliche Strafmilderung bei  
Alkoholdelikten, strafbefreiende Wirkung der Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten und  

Anordnung einer Nachschulung nach Organmandat.



dass die Strafbehörde ihn 
ohne aufwändige Ermittlun-
gen, etwa zur Gliederung des 
jeweiligen Betriebs in sachli-
cher und räumlicher Hin-
sicht, eindeutig erkennen 
und bei der Strafverfolgung 
berücksichtigen kann. Eine 
Urkunde, mit der ein verant-
wortlicher Beauftragter be-
stellt und der Strafbehörde 
bekanntgegeben wird, ist da-
her nach ihrem objektiven 
Erklärungswert und nicht 
nach der – möglicherweise 
abweichenden, im Urkun-
deninhalt aber nicht zum 
Ausdruck kommenden – Ab-
sicht des Erklärenden zu be-
urteilen. 

Die hier zu prüfende Be-
stellungsurkunde verpflichtet 
den verantwortlichen Beauf-
tragten, „dafür zu sorgen, 
dass alle Verwaltungsvor-
schriften, welche von unse-
rem Unternehmen im Rah-
men unserer Tätigkeit für 
das Bundesland Vorarlberg 
zu beachten sind, eingehal-
ten werden“. Dem folgt eine 
beispielhafte Aufzählung 
mehrerer Gesetze, deren 
Einhaltung der übertragene 
Verantwortungsbereich um-
fasst. Angesichts dieses kla-
ren Wortlauts („alle Verwal-
tungsvorschriften“) erweist 
sich die Annahme des 
LVwG Vorarlberg, dass die 
Bestellungsurkunde sich 
nicht auch auf die Einhal-
tung kraftfahrrechtlicher Be-
stimmungen beziehe, als un-
vertretbar. 

Indem das LVwG Vorarl-
berg bloß vom Begriff „Tief-
bau“ ausgegangen ist und 
nicht auch den übrigen In-
halt der Bestellungsurkunde 
berücksichtigt, belastetet es 
sein Erkenntnis mit inhaltli-
cher Rechtwidrigkeit. Ergän-
zend ist festzuhalten, dass 
aus dem Erkenntnis vom 
25.1.2002, 2001/02/0279, 
auf das es sich in seiner Be-
gründung beruft, für den 
vorliegenden Fall nichts zu 
gewinnen ist. Denn dieses 
Erkenntnis betraf eine inhalt-
liche Beschränkung der ver-

waltungsstrafrechtlichen 
Verantwortlichkeit auf das 
Sachgebiet „Hochbau“, wäh-
rend es hier um eine räumli-
che Abgrenzung für be-
stimmte Baustellen, nämlich 
jene des Geschäftsbereichs 
„Tiefbau“ – und zwar für al-
le Verwaltungsvorschriften – 
geht. 

VwGH Ra 2021/02/0220 
und 0221, 25.7.2023 

 
 
Strafmilderung bei  

Alkoholdelikten 
 
Die Landespolizeidirekti-

on (LPD) Wien verhängte 
gegen den Mitbeteiligten ei-
ne Geldstrafe, weil er, auf 
frischer Tat betreten, in ei-
nem durch Alkohol beein-
trächtigten Zustand einen E-
Scooter gelenkt hatte (§ 99 
Abs. 1a iVm § 5 Abs. 1 
StVO). Der Mitbeteiligte er-
hob Beschwerde an das Ver-
waltungsgericht (VwG) 
Wien, in der er seine Alko-
holisierung zwar nicht be-
stritt, die Strafe (Geldstrafe 
von 1.200 Euro bzw. Ersatz-
freiheitsstrafe von zehn Ta-
gen) jedoch als überhöht be-
kämpfte. 

Das VwG Wien halbierte 
die Geldstrafe, reduzierte die 
Ersatzfreiheitsstrafe auf zwei 
Tage und setzte einen Ver-
fahrenskostenbeitrag von 60 
Euro fest. Der Mitbeteiligte, 
so die Begründung, sei ver-
waltungsstrafrechtlich unbe-
scholten; er habe sich 
schuldeinsichtig gezeigt und 
seine Tat gestanden. Er-
schwerungsgründe lägen 
nicht vor. Wegen beträchtli-
chen Überwiegens der Mil-
derungsgründe seien daher 
die Voraussetzungen für eine 
außerordentliche Strafmilde-
rung gemäß § 20 VStG er-
füllt. 

Die LPD Wien erhob au-
ßerordentliche Revision und 
war erfolgreich. Aus der Be-
gründung des Verwaltungs-
gerichtshofes: Als Ermes-
sensentscheidung ist die 
Strafbemessung anhand der 
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Bedeutung des geschützten 
Rechtsgutes, der Intensität 
seiner Beeinträchtigung 
durch die Tat sowie – im or-
dentlichen Verfahren – der 
Milderungs- und Erschwe-
rungsgründe vorzunehmen 
(§ 19 VStG). Eine außeror-
dentliche Strafmilderung    
(§ 20 VStG) setzt wiederum 
voraus, dass die Milderungs-
gründe zwar nicht notwendi-
gerweise ihrer Zahl, aber je-
denfalls ihrem Gewicht nach 
die Erschwerungsgründe be-
trächtlich überwiegen. Der 
VwGH prüft dabei nur, ob 
die festgesetzte Strafe im 
Lichte dieser Kriterien ver-
tretbar erscheint. 

Für die Strafbemessung 
ist ein Geständnis dann kein 
relevanter Milderungsgrund, 
wenn der Verdächtige – wie 
regelmäßig bei einer Fest-
stellung des Alkoholgehaltes 
der Atemluft durch einen Al-
komaten – auf frischer Tat 
betreten wird und die Tat da-
her notgedrungen gesteht. 
Dem auf frischer Tat betrete-
nen Mitbeteiligten kommt 
also – wie die Revision zu 
Recht anmerkt – nur seine 
verwaltungsstrafrechtliche 
Unbescholtenheit als Milde-
rungsgrund zugute. Da eine 
außerordentliche Strafmilde-
rung indessen voraussetzt, 
dass die Milderungsgründe 
die Erschwerungsgründe 
„beträchtlich“ überwiegen, 

kann die bloße Unbeschol-
tenheit selbst dann keine au-
ßerordentliche Strafmilde-
rung rechtfertigen, wenn an-
sonsten keine Erschwerungs-
gründe vorliegen (VwGH 
1.9.2022, Ra 2022/02/0125). 
Im Übrigen kann der Mitbe-
teiligte auch nicht den von 
ihm nachträglich ins Treffen 
geführten Milderungsgrund 
der Unbesonnenheit bean-
spruchen, hat er doch – wie 
er selbst vorbrachte – mit 
Blick auf seinen Alkohol-
konsum bewusst auf die 
Verwendung eines Kraft-
fahrzeugs verzichtet und sich 
stattdessen – wegen der hö-
heren gesetzlichen Grenz-
werte – für den Gebrauch ei-
nes E-Scooters entschieden. 

Da das VwG Wien zu 
Unrecht davon ausging, dass 
die Voraussetzungen für eine 
außerordentliche Strafmilde-
rung (§ 20 VStG) erfüllt wa-
ren, war sein Erkenntnis we-
gen Rechtswidrigkeit des In-
haltes aufzuheben. 

VwGH Ra 2023/02/0046,  
17.7.2023 

Bernhard Krumphuber 
 

 
ERRATUM 

 
Im Beitrag „Straßenver-

kehr und Recht“ in der Aus-
gabe Juli/August 2023 heißt 
es im Bildtext auf Seite 55, 
ein E-Scooter sei „im Ge-
gensatz zu einem Fahrrad 
ein Kraftfahrzeug im Sinn 
des KFG“. Dies ist zu präzi-
sieren, denn der Begriff des 
Kraftfahrzeugs (§ 2 Z 1 KFG 
1967) setzt unter anderem 
voraus, dass das betreffende 
Fahrzeug „zur Verwendung 
auf Straßen bestimmt“ ist. 
Ob ein E-Scooter diese Vor-
aussetzung erfüllt, ist jedoch 
von verschiedenen Faktoren, 
z.B. von dessen Leistung 
und Bauartgeschwindigkeit 
abhängig. Darüber hinaus 
wird in demselben Beitrag 
auf Seite 55 zweimal auf das 
LVwG Tirol Bezug genom-
men, obwohl das LVwG 
Vorarlberg gemeint war.
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Alkoholdelikte: Wird ein  
Verdächtiger auf frischer 
Tat betreten, so ist ein  
Geständnis kein tauglicher 
Milderungsgrund und bei  
einer allfälligen außeror-
dentlichen Strafmilderung 
nicht zu berücksichtigen. 
 


